










 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 57, ausgegeben zu Bonn am 28. August 2009 

Zweite Verordnung 

zur Änderung von Fortbildungsprüfungsverordnungen 

Vom 25. August 2009 

Auszug 

Auf Grund des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungs-
gesetzes, von denen § 53 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer  3 Buchstabe a  der  Verordnung vom  31. 
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 42 der Handwerksordnung, der 
zuletzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, 
verordnet das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 
dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: 
 

Artikel 31 

Änderung der Verordnung 

über die Prüfung zum anerkannten 

Abschluss Geprüfter Personalfach- 
kaufmann/Geprüfte Personalfachkauffrau 

Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Personalfachkaufmann/Geprüfte 

Personalfachkauffrau vom 11. Februar 2002 (BGBl. I S. 930) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 2 wird die Angabe „gemäß § 3 Abs. 1“ durch die Wörter „den §§ 2 bis 4“ ersetzt. 

2. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 

Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 

Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin ist auf Antrag von der Ablegung einzelner 

Prüfungsbestandteile durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn eine andere vergleichbare Prüfung vor 
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt wurde und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von 

fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt.“ 

3. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 

Übergangsvorschrift 

Die bis zum Ablauf des 31. August 2009 begonnenen Prüfungsverfahren können nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende geführt werden.“ 

 

4. In der Anlage 1 werden nach der Angabe „(BGBl. I S. 930)“ die Wörter „ , die durch Artikel 31 der 
Verordnung vom 25. August 2009 (BGBl. I S. 2960) geändert worden ist,“ eingefügt. 

5.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe „(BGBl. I S. 930)“ werden die Wörter „ , die durch Artikel 31 der Verordnung vom 25. 
August 2009 (BGBl. I S. 2960) geändert worden ist,“ eingefügt. 

b) Der Klammerzusatz wird durch den Klammerzusatz „(Im Fall des § 5: „Der Prüfungsteilnehmer/ Die 
Prüfungsteilnehmerin wurde nach § 5 im Hinblick auf die am… in … vor … abgelegte Prüfung vom 
Prüfungsbestandteil … freigestellt.“)“ ersetzt 

 
Artikel 36 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 2009 in Kraft. 

 
 

 



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2010 Teil I Nr. 39. ausgegeben zu Bonn am 29. Juli 2010 

 

Dritte Verordnung 

zur Änderung von Fortbildungsprüfungsverordnungen 

Vom 23. Juli 2010 

Auszug 

Auf Grund des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes, 
von denen § 53 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer 3 Buchstabe a der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des 
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie: 

… . 
 

Artikel 7  

Änderung der  
Verordnung über die Prüfung zum  

anerkannten Abschluss Geprüfter Personal-  
fachkaufmann/Geprüfte Personalfachkauffrau  

Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Personalfachkaufmann/Geprüfte 
Personalfachkauffrau vom 11. Februar 2002 (BGBl. I S. 930), die durch Artikel 31 der Verordnung vom 
25. August 2009 (BGBl. I S. 2960) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 

„1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem dreijährigen anerkannten 
Ausbildungsberuf der Personaldienstleistungswirtschaft und danach eine mindestens 
einjährige Berufspraxis oder". 

b) Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden die Nummern 2 bis 4. 

2. In den Anlagen 1 und 2 werden jeweils die Wörter „die durch Artikel 31 der Verordnung vom 25. 
August 2009 (BGBl. I S. 2960)" durch die Wörter „die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 
23. Juli 2010 (BGBl. I S. 1010)" ersetzt. 

 
… . 

 
Artikel 20  

Inkrafttreten  
Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft. 

 


